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A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 394)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Verordnung tber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBI. I S. 1802)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. 1998, S.
365), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBI. S. 365)

Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBI. 1994, S. 153), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024
(GVBI. S. 473, 475)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz — LNatSchG) vom 06.10.2015, (GVBI. 2015, S. 283), zuletzt gedndert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. IS. 540), zuletzt gedndert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009
(BGBI. | S. 2585), zuletzt geéndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.Dezember 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 409)

Wassergesetz fur das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBI. S. 127), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBI. S. 118)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz
- BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 58)

Ministerium fur Umwelt, Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Abstande zwischen Industrie- und bzw.
Gewerbegebieten und  Wohngebieten im Rahmen der  Bauleitplanung
(Abstandserlass Rhld.-Pf.), (Az: 10615-83 150-3, Mainz, 26.02.1992)

Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkméler (Denkmalschutzgesetz -
DSchG) vom 23. Marz 1978 (GVBI. 1978, S. 159), zuletzt gedndert durch Artikel 22 des
Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473)

LandesstraRengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt
geandert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBI. S. 473)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdanderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. | S.502), zuletzt
geadndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306)
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= Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBI. Nr.
16, S. 302), zuletzt ge&ndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287)

= Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und  Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 02. Mérz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56)

= Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der Fassung vom 9.
Juli 2021 (BGBI. | S. 2598, 2716)

= DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung Ausgabe Juli 2002, Beiblatt 1: Berechnungsverfahren, Schalltechnische
Orientierungswerte fir die Stadtebauliche Planung Ausgabe Mai 1987 Normausschuss
Bauwesen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin

= DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Ausgabe November 1989 Normausschuss
Bauwesen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin, aktuelle Form DIN 4109-5 vom August 2020

= DIN 45691 Gerauschkontingentierung in der Bauleitplanung Ausgabe Dezember 2006
Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. Vertrieb: Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin

= Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Larm) vom 26.08.1998
(GMBI. Nr. 26 vom 28.08.1998, S. 503), geéndert durch Verwaltungsvorschrift vom
01.06.2017 (Banz AT 08.06.2017 B5)

= 16. BlImSchV - Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBI. | S. 2334)

= 18.BImSchV - Sportanlagenlarmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588,
1790), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBI. | S.
4644)

= VDI Richtlinie 2719 Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
Ausgabe August 1987

= Verordnung Giber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli
2021 (BGBI. | S. 2598), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 186)

= Richtlinien fir die Anlage von Stadtstralen (RASt 06) Ausgabe 2006, korrigierter
Nachdruck Mai 2012.
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l. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (8 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

1. Artder baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Bebauungsplangebiet wird gemal § 9 BauNVO als Industriegebiet festgesetzt.

Zuléssig sind (8 9 Abs. 2 BauNVO)
o Gewerbebetriebe aller Art einschlie8lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder
Warme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie,
e Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe

Ausnahmsweise zulassig sind (8 9 Abs. 3 BauNVO)
e Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundflache
und Baumasse untergeordnet sind

Nicht zuldssig sind (8 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)
o Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
e Tankstellen,
¢ Einzelhandelsbetriebe.

2. Mal der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Im gesamten Industriegebiet Gl wird das Mal3 der baulichen Nutzung durch Grundflachenzahl,
Geschossflachenzahl und die zulassige Hohe der baulichen Anlagen festgesetzt.

Die Grundflachenzahl ist durchgangig mit 0,8 und die Geschossflachenzahl mit 2,4 festgesetzt.

Die H6he der baulichen Anlagen wird gemaf3 Nutzungsschablone als maximale Gebaudehthe
(GHmax) mit 18,0 m beziehungsweise max. 283,0 m im Normalhéhennull (NHN), festgesetzt.

Bei Pultdachern (PD) und Flachdachern (FD) wird die GHmax als der Schnittpunkt der
hdchsten aufgehenden AuZenwand mit der aul3eren Dachhaut. Sofern bei Flachdéachern eine
Attika ausgebildet wird, ist die Oberkante der hochstgelegenen Attika der obere Bezugspunkt
im Sinne der maximalen Gebaudehdhe GHmax.

3. Bauweise (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Im gesamten Geltungsbereich ist eine geschlossene Bauweise gemal § 22 Abs. 3 BauNVO
festgesetzt.

4. Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23
BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen sind durch Baugrenzen entsprechend der
Planzeichnung festgesetzt.

GemaR § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO diirfen weitere notwendige Uberschreitungen im
geringfigigen Ausmald zugelassen werden.

5. Stellplatze und Garagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 21a BauNVO)

Stellplatze sind in vollem Umfang auf den privaten Grundstiicksflachen nachzuweisen.

Textliche Festsetzungen zum B-Plan ,GI Hintertal“; OG Winnweiler
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB
Stand: 05.06.2025 3



6. Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die StralRenverkehrsflachen sind in der Planzeichnung durch StraRenbegrenzungslinien von
den ubrigen Flachen abgegrenzt.

7. Fihrung der Ver- und Entsorgungsleitungen (8 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Alle Versorgungs- und Entsorgungsleitungen mussen unterirdisch verlegt werden.

8. Flachen fur Versorgungsanlagen, fur die Abfall- und Abwasserbeseitigung
einschl. der Ruckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (8 9
Abs. 1 Nr. 12,14 BauGB i.V.m. 8§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Flachen fir Versorqunganlagen

Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitdt sowie Warme (evtl. auch Gas,
Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser) dienen, sind auf den dafir
gekennzeichneten Flachen zul&ssig.

Flachen fir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser — Griindacher

Die Niederschlagswasserriickhaltung ist mit dem Bauantrag durch einen qualifizierten
Entwasserungsantrag darzustellen. Zur Minderung und Rickhaltung des
Niederschlagswasserabflusses ist die Niederschlagswasserrickhaltung in Form von
Dachbegriinung auf 50 % der Dachflachen vorzusehen, die dauerhaft zu erhalten und zu
unterhalten ist (extensive Dachbegriinung gem. M 11). Alle Flachen entwassern im
Endzustand dber den gemafR beiliegenden Entwasserungskonzeption der Anlage 2 zur
Begrindung in den vorgesehenen Regenrickhalteraum ndrdlich der L 401. Die Ableitung aus
dem RRB zum Gewasser wird in den nach Suden fihrenden Weg gelegt. Zunéchst ist eine
leitungsgebundene Ableitung erforderlich.

Flachen fur die Ruckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser —
Regenriickhaltebecken

Die gemal Planeintrag festgesetzte Flache fiir die Oberflaichenwasserbewirtschaftung (RRB)
ist entsprechend ihrem Zweck herzustellen und dauerhaft zu sichern. Auf die Vorgaben der
granordnerischen MalRhahme M 13 im Umweltbericht wird verwiesen.
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V5

V7

Grunordnerische Festsetzungen

Flachen oder MalRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
und § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Zur Vermeidung von erheblichen Stérungen im Bereich des Wildtierwanderkorridors wird
im Bereich des Industriegebietes eine ,lIrritationsschutzzone® ausgewiesen, in welcher
besondere Vorschriften hinsichtlich der Nutzung und Gestaltung der baulichen Anlagen
gelten. Maflinahme V 7 bleibt von den hier festgesetzten Vorgaben unberihrt.

Bei der Planung von Bauvorhaben innerhalb des mit der Bezeichnung
Jrritationsschutzzone® gekennzeichneten Teilgebietes des Industriegebietes ist daftir zu
sorgen, dass die nicht bebaubaren Grundstucksflachen nach Osten ausgerichtet
werden, damit eine Pufferzone zwischen Wildtierwanderkorridor und baulichen Anlagen
vorhanden ist. Gebaude sind so aufzustellen, dass ein Riegel mit einer Nord-
Sudausrichtung entsteht und somit als wirkungsvolle Barriere gegentber Larm- und
Lichtreizen aus den westlich gelegenen Bereichen des Industriegebietes fungieren.

Innerhalb des Bereichs sollten nur Produktionsstatten oder Gewerbegebaude, welche
als storungsarm gelten und bei denen wahrend der Nachtstunden keine Aktivitaten
stattfinden, errichtet werden.

Parkplatze sowie Zuwegungen, welche auch nachts genutzt werden kénnen, sind hier
nur auf der westlich von Geb&uden zugewandten Seite eines Grundstiickes zu planen
und so zu gestalten oder abzuschirmen, dass eine direkte Bestrahlung des
Wildtierkorridors durch den Lichtkegel der Scheinwerfer von Fahrzeugen vermieden
wird. Im o6stlichen Bereich der Zone (am Rand der Geholzanpflanzung) sind,
insbesondere nachts, nur nutzungsarme Zuwegungen und sonstige Verkehrsflachen
(z.B. Feuerwehrzufahrten, etc.) zulassig. Eine Umfahrung des Gelandes ist hierdurch
nicht ausgeschlossen.

Eine Anbringung von Werbeanlagen und Beleuchtungsmitteln (z.B. Flutlicht) oder das
Planen von Fenstern an Gebauden, welche das Potenzial haben, den Korridor zu
beleuchten, ist zu unterbinden. Eine direkte Bestrahlung des Wildtierkorridors ist
unzulassig. Das Anbringen von Beleuchtungsanlagen ist in diesem Bereich nur bis zu
einer maximalen Ho6he von 12,50 m zulassig.

Zur Minimierung von Auswirkungen auf Nachtinsekten und Fledermause sowie zur
Reduzierung von Beeintrachtigungen auf einen Wanderkorridor sind im Plangebiet zur
AuBenbeleuchtung nur energiesparende, blendfreie, streulichtarme  sowie
tierfreundliche Lampen zu verwenden und auf das notwendige Mal3 zu reduzieren.
Zulassig sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die eine gebiindelte Abstrahlung
des Lichts nach unten besitzen (Upward Light Ratio (ULR) = 0%) und mit einem
wirkungsarmen Spektrum (Farbtemperatur von max. 2.700 Kelvin) versehen sind. Fur
Weg- und Zugangsbeleuchtung betragt die Beleuchtungsstarke max. 5 Lux und bei
Parkplatzbeleuchtung 10 Lux.

Eine flachige Ausstrahlung von Wanden bzw. Fassaden ist nicht zuldssig. Die
Beleuchtungsdauer ist durch die Verwendung von entsprechenden technischen
Methoden (z.B. Schaltuhren, Bewegungsmelder, etc.) auf die tatséchliche bendtigte
Nutzungszeit zu begrenzen.
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Ausnahmen sind nur zuldssig, wenn die Anforderungen der Technischen Regeln fir
Arbeitsstatten (ASR A3.4) eine Abweichung der obigen Festsetzung erforderlich
machen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass Licht nicht Uber die Nutzflache
hinausstrahlt und bedarfsorientiert beleuchtet wird.

Bei Werbeanlagen gilt zudem, dass im Bereich des Plangebietes sowohl bei
selbstleuchtenden als auch bei angestrahlten Flachen zu Werbezwecken mit einer
Flache groRRer als 10 m2 Leuchtdioden zu verwenden sind, welche nicht heller als 2 cd/m?
strahlen. Bei kleineren Flachen (weniger als 10 m?) durfen nur Leuchtdioden, die nicht
heller als 50 cd/mz? sind, verwendet werden. Die Lichtmenge der Werbebeleuchtung ist
aullerhalb der Betriebszeit auf mind. 70% zu reduzieren oder abzuschalten.
Hintergriinde von selbststrahlenden Anlagen sind dunkel zu halten. Eine Anstrahlung
von Werbeflachen erfolgt nur von oben nach unten. Bewegliche Werbe- bzw.
Beleuchtungsanlagen sowie solche mit bewegtem oder wechselndem Licht (z.B.
Videowande, Skybeamer, usw.) sind nicht zulassig.

Die Vorgaben unter der MaRnahme V 5 sind unbedingt zu beachten (u.a. keine
Anstrahlung des Wildtierwanderkorridors im Osten, keine Anbringung von
Werbeanlagen im Grenzbereich (,Irritationsschutzzone®), etc.).

M 13 Das Regenriickhaltebecken sowie die umliegenden Offenlandflachen im Siden des
Plangebietes sind zur Herstellung einer Randbegriinung mit einer standortgerechten,
krauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten  Regio-Saatgutmischung
(Krauteranteil mind. 30 %) anzusaen und zu Vegetationsflachen zu entwickeln. Eine
Andeckung der Sohle mit Oberboden sollte zur Vermeidung eines zusétzlichen
Nahrstoffeintrags in den Vorfluter unterbleiben oder in nur geringer Machtigkeit (5-10 cm
Einbaustéarke) erfolgen.

Die Raumung des Beckens sowie weitere UnterhaltungsmafRhahmen sind auf das
technisch notwendige Mindestmald zu beschréanken.

Zur Durchgriinung des Regenriickhaltebeckens sind punktuell in den Béschungsflachen
(soweit betriebstechnisch mdglich) oberhalb der Wasserspiegellinie gebietsheimische
und standortgerechte Strauchgruppen oder Einzelstraucher anzupflanzen. Es sind mind.
10 % der Gesamtflache der Retentionsanlage zu bepflanzen.

Die in der Plandarstellung vorgegebenen Pflanzstandorte der Einzelstraucher bzw.
Strauchgruppen dienen nur der Visualisierung und sind nicht bindend. Die konkrete
Ausarbeitung der Pflanzstandorte ist im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu definieren.

M 14 Die Offenlandflachen im Suden des Plangebietes (OG 1) sind zur Herstellung einer
Randbegriinung mit einer standortgerechten, krauterreichen, gebietsheimischen und
zertifizierten Regio-Saatgutmischung (Krauteranteil mind. 30 %) anzusaen und zu
Vegetationsflachen zu entwickeln. Die Flache ist dauerhaft zu erhalten und extensiv zu
pflegen.

Die Ausbildung von Gelandemulden zur Aufnahme von Niederschlagswasser aus dem
Industriegebiet ist zulassig. Diese sind naturnah in Erdbauweise und mit flachen und
unregelmafigen gestalteten Ufern anzulegen und entsprechend anzusaen (siehe
vorhergehender Absatz).
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Mind. 10 % der Gesamtflache der Grinflache ist zur Durchgriinung der Randflachen des
Industriegebietes mit gebietsheimischen und standortgerechten Strauchgruppen oder
Einzelstraucher anzupflanzen.

Die in der Plandarstellung vorgegebenen Pflanzstandorte der Einzelstraucher bzw.
Baume dienen nur der Visualisierung und sind nicht bindend. Die konkrete Ausarbeitung
der Pflanzstandorte ist im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu definieren.

M 17 Die im Planteil als Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft ausgewiesene offentliche Grunflache (OG 2) im Osten des Plangebietes
ist zu einem vielfaltigen mit Geholzstrukturen gegliederten und mit Saumstrukturen
versehenen Grinstreifen (Wildtierwanderkorridor) zu entwickeln. Die Breite des
Streifens hat mindestens 15 m zu betragen.

Entlang der westlichen Grenze der Flache ist ein 3-6-reihiger und artenreicher
Gehdlzstreifen als Sicht- und Larmschutz zum Industriegebiet anzupflanzen. Der
Gehdlzstreifen ist mit gebietsheimischen und standortgerechten Laubbaum- und
Straucharten zu bepflanzen, wobei der Baumanteil mindestens 50 % zu betragen hat.
Es sind vorwiegend dornige und friichtetragende Straucharten zu pflanzen und es ist auf
eine buchtenreiche Gestaltung des Gehdlzstreifens zu achten. Es ist zudem darauf zu
achten, dass in den vorderen Reihen (1. bis 3. Reihe) eine lockere und liickige
Anpflanzung (keine Reihenanpflanzung) erfolgt, damit ein Durchkommen mdéglich ist. Die
Geholzstruktur ist in Verbindung mit den anzupflanzenden Gehdlzen gem. MaRhahme
M 16 und gem. dem Strukturvorschlag zum Sicht- und Larmschutz unter den Hinweisen
anzupflanzen.

Die vorliegende Geléndetopographie innerhalb der 6ffentlichen Griunflache ist in ihrer
aktuellen Auspragung beizubehalten, eine Abtragung von Boden ist nicht zuléssig.

Zur weiteren Strukturierung des Griinstreifens und zum Anbieten von Deckungs- und
Nahrungsstrukturen fir Wildtiere sind entlang des Eichbachs in einem Abstand von 30 m
zueinander Geblschgruppen aus gebietsheimischen und standortgerechten
Straucharten (insb. Weidenarten) anzupflanzen. Pro Gruppe sind 3-6 Straucher
anzupflanzen.

Entlang und innerhalb des Gehdlzstreifens sind alle 30 m Habitatelemente wie
Steinhaufen, Wourzelstubben oder Totholzhaufen zu platzieren, um die
Lebensraumstruktur des Streifens zu erhéhen. Die Mindestgrdf3e der Elemente betragt
dabei 1 ms.

Im Bereich des Trichters an der Autobahnbriicke (im Siden des offentlichen
Grlnstreifens) ist ein 8 bis 10-reihiger und buchtenreicher Gehdlzstreifen aus
gebietsheimischen und standortgerechten Gehoélzarten anzupflanzen. Des Weiteren ist
der Trichter entsprechend den oben formulierten Vorgaben (u.a. mit Strauchgruppen)
vielfaltig zu strukturieren.

Die verbleibenden Freiflachen sind mit einer standortgerechten, krauterreichen,
gebietsheimischen, standortgerechten und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind.
40 % Krauteranteil) anzusaen. Die weitere Entwicklung der Graser- und Kréuterfluren
erfolgt durch eine gelenkte Sukzession. Die Offenlandflachen sind alle 2 bis 3 Jahre
einschirig zu méhen, damit eine Verbuschung der Flachen unterbunden wird. Das
Mahdgut ist fir mindestens einen Tag auf der Flache zu belassen und anschliel3end
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abzutransportieren. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Samenpotenzial nicht
erschopft wird.

9.2 Anpflanzung von Baumen und Strauchern und sonstige Bepflanzungen (8 9 Abs.
1 Nr.25a BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

M9 Im gesamten Industriegebiet sind die nicht Uberbaubaren, unbefestigten
Grundstucksflachen, die keine Funktion als Zuwegung, zulassige Nebenanlagen,
Rangierflachen oder Ein- und Ausfahrten ubernehmen, als Vegetationsflachen
gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Eine struktur- und artenreiche
Gestaltung der Vegetationsflachen ist anzustreben.

Mindestens 20 % der nicht Uberbaubaren Flachen sind mit einer standortgerechten
Strauchbepflanzung in Form von Hecken oder Einzelstrduchern anzulegen. Die
Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und entsprechend zu pflegen. Die
Anpflanzungen gem. M 15 und M 16 koénnen hierbei angerechnet werden.

Artenarme, grofR3flachig mit Materialschittungen (Kies, Steine, Schotter oder ahnliche
Materialien mit gleicher Beschaffenheit) bedeckte Flachen mit wenig oder ohne
Bepflanzung (s.g. Schottergérten), sofern sie gértnerisch angelegt wurden und keine
Verkehrsflache oder Aufenthaltsbereiche (z.B. Terrasse) darstellen, sind unzulassig.

M 11 Flache und flach geneigte Dacher mit einer Dachneigung bis 15° und einer Flache von
Uber 10 m2 sind unter Berlcksichtigung von technischen Anlagen zu mind. 50%
dauerhaft mit einer extensiven Dachbegriinung anzulegen. Die durchwurzelbare
Mindestsubstratstarke hat 8 cm zu betragen. Zur Erhéhung der Arten- und Strukturvielfalt
ist vorzugsweise autochthones Pflanz- und Saatgut zu verwenden.

Eine Kombination der Dachbegrinung mit Photovoltaikanlagen ist zuléssig. In solch
einem Fall sind aufgestanderte Photovoltaikanlagen zu verwenden, die Pflicht zur
Begriinung entfallt hierdurch nicht.

M 15 Auf der gem. Planteil dargestellten Anpflanzungsflache im Norden des Industriegebietes
ist eine durchgehende, dichte und artenreiche Strauchhecke mit Uberhaltern aus
gebietsheimischen Arten zu etablieren und dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Zur
Erhaltung einer funktionsfahigen Eingrtinung sind die Geldndeverhéltnisse bzgl. Hohe,
Neigung usw., in ihrer aktuellen relativ natirlich vorliegenden Auspragung zu belassen.

Die Strauchhecke ist mind. zwei- bis dreireihig zu gestalten und vorwiegend mit
frichtetragenden und dornigen Arten zu bestocken. In der Hecke sind in einem Abstand
von mind. 10 m zueinander Laub(Obst-)b&ume als Heister anzupflanzen.

Die Freiflachen sind mit einer standortgerechten, krauterreichen, gebietsheimischen und
zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Krauteranteil) anzusaen. Die weitere
Entwicklung der Graser- und Krauterfluren erfolgt durch Sukzession.
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M 16 Auf der gem. Planteil dargestellten Anpflanzungsflachen mit der Zweckbestimmung
,oicht- und Larmschutz® entlang der Baugrenzen des Industriegebietes sind
durchgehende, dichte und artenreiche Strauchhecken mit Uberhaltern aus
gebietsheimischen und standortgerechten Arten zu etablieren und dauerhaft zu erhalten
und zu pflegen.

Die Strauchhecken sind mind. zweireihig zu gestalten und vorwiegend mit
frichtetragenden und dornigen Arten zu bestocken. Der Anteil an zu pflanzenden
Laubbaumen (Uberhélter) betragt in der Anpflanzungsflache mit der Zweckbestimmung
»oichtschutz® mind. 10 %.

Im Bereich der Anpflanzungsflache mit der Zweckbestimmung ,Sicht- und
Larmschutz” ist ein hoher Baumanteil (mind. 25%) vorzusehen. Die Geholzstruktur ist in
Verbindung mit den anzupflanzenden Gehédlzen gem. M 17 und gem. dem
Strukturvorschlag zum Sicht- und Larmschutz unter den Hinweisen anzupflanzen.

Die Freiflachen sind mit einer standortgerechten, krauterreichen, gebietsheimischen und
zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Krauteranteil) anzusaen. Die weitere
Entwicklung der Graser- und Kréauterfluren erfolgt durch Sukzession.

9.3 Artenschutzrechtliche Erfordernisse (§ 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. 88 39, 44 ff.
BNatSchG)

M 18 Die Umsetzung der festgesetzten naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen
Mafinahmen ist fur die Dauer der Bauarbeiten durch eine 6kologische Baubegleitung zu
betreuen und sicherzustellen.

10. Technische MalRnahmen fir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von
Strom, Warme oder Kéalte aus erneuerbaren Energien (8 9 Abs.1 Nr. 23 b
BauGB)

Aufgestanderte Solaranlagen (Thermische Solarkollektoren sowie Photovoltaikmodule auf der
Dachflache) sind im gesamten Plangebiet bei Flachdachern bis zu einer Héhe von 1,5 m,
gemessen von der Oberkante Dachhaut, zulassig, sofern die Regenriickhalte-Funktion der
Griundéacher nicht wesentlich eingeschrankt wird. Module, die aufgrund der Einschrankung der
Ruckhalte-Leistung nicht auf den Flachdéchern verbaut werden kénnen, kdnnen ersatzweise
auch an anderen AulRenflachen der Geb&ude in unmittelbarer raumlicher Umgebung installiert
werden. Die Installation auf Nebenanlagen wie Carports oder Garagen ist ebenfalls zuldssig,
sofern die vorgegebenen Konstruktionshéhen eingehalten werden.

Photovoltaikmodule sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen infolge von Lichteinwirkungen durch Lichtreflexionen
und Blendwirkungen fiir die angrenzende Bundesautobahn A 63 auftreten.

Zur Vermeidung und zur Minderung bodennaher Lichtreflektionen sind nur die nach dem Stand
der Lichtminderungstechnik und gegen Blendwirkung entspiegelten bzw. reflektionsarmen
Solarmodule und Befestigungsbauteile zulassig.

Die Vorgaben des Landessolargesetzes RLP sind entsprechend zu beachten und
umzusetzen.
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (8 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4
BauGB)

1. Gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen

Dachform/ Dachneigung

Im Plangebiet sind ausschlief3lich Flach- und Pultdacher mit einer Dachneigung von 0°-15°
zulassig.

Pultdach Flachdach

Abbildung 1: Skizze Dachformen, Eigene Darstellung 2024
Fassade

Baulich geschlossene Fassadenabschnitte von mehr als 40 m2 sind durch das Anpflanzen von
Kletter- oder Schlingpflanzen (gegebenenfalls je nach Art mit zusétzlichen Rankhilfen /
Ranksystemen) zu mindestens einem Drittel der Fassade zu begriinen.

Als Richtwert gilt eine Pflanze pro 2 m Wandlange. Die offene sowie Iuft- und
wasserdurchlassige Pflanzscheibe muss mind. 0,5 m2 grofl3 und mindestens 0,5 m tief sein.
Der durchwurzelbare Bodenraum muss mind. 1 m3 betragen.

Auf die Vorgaben der griinordnerischen Mafinahme M 12 im Umweltbericht wird verwiesen.

Fur weitere Vorgaben zur Fassadengestaltung wird auf die griinordnerische MalRnahme V 7
unter 9. Griinordnerische Festsetzungen sowie im Umweltbericht verwiesen.

2. Gestaltung der Freiflachen, Stellplatze, Zufahrten und FuRwege

Im gesamten Plangebiet sind die befestigten Oberflachen (z.B. Zufahrten, Wege, Hofe,
Lagerplatze, Park- und Stellplatze) mit wasserdurchlassigen, hellen Oberflachenmaterialien
auszubauen (z.B. Rasenfugenpflaster, Dranpflaster, Schotter oder gleichwertiger Aufbau).

Eine Ausnahme von der Festsetzung ist nur dann zuldssig, wenn durch betriebliche Ablaufe
oder durch sonstige Prozesse eine Handhabung mit gefahrlichen oder umwelttoxischen
Stoffen erfolgt und besondere Schutzvorrichtungen notwendig sind. Die Ausnahme ist zu
begriinden.

Bitumindse, betonierte oder sonstwie befestigte Oberflichen sind ausschlieRlich fur
Fahrbahnen, Grundstiicks- und Gebaudezufahrten wie auch fur Lagerflachen zuléssig, die fir
den Schwerlastverkehr zuganglich sind.

Auf die Vorgaben der griinordnerischen MaRnahme M 8 im Umweltbericht wird verwiesen.
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Bei der Herstellung von Stellplatzanlagen innerhalb des Industriegebietes ist fir je vier
Stellplatze bei einreihiger und je acht Stellplatze bei zweireihiger Anordnung der Stellplatze
ein Laubbaum-Hochstamm 2. Ordnung gem. Gehdlzliste in direkter Zuordnung zu den
Stellplatzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Die Baume sind gegen Anfahren und die Wurzelscheibe gegen Uberfahren zu sichern.

Die Baumscheiben sind dauerhaft wasser- und luftdurchlassig auszubilden und mit
Bodendeckern zu bepflanzen bzw. mit Stauden zu begrinen.

Auf die Vorgaben der grinordnerischen Mafinahme M 10 im Umweltbericht wird verwiesen.

3. Gestaltung von Einfriedungen

Als Einfriedungen sind Maschendraht-, Stahlgitterzdune oder &hnliche Z&une mit einer
maximalen Hohe von 2,50 m zulassig. Zur Vermeidung einer Barrierewirkung fir wandernde
Tiere ist ein Mindestabstand zwischen Zaun und Boden von 0,20 m einzuhalten. Die
Zaunanlage ist in einer landschaftsangepassten Einfarbung zu wahlen.

Auf die Vorgaben der grinordnerische Malinahme V 6 im Umweltbericht wird verwiesen.

4. Gestaltung von Werbeanlagen

Werbeanlagen, die unabhangig von Gebauden errichtet werden, dirfen die hochstzulassige
Gebaudehohe nicht tberschreiten.
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1.6

1.7

1.8

1.9

HINWEISE

Allgemeine Hinweise

Die bei dem Bauaushub anfallenden Erdmassen sollten nach Mdbglichkeit auf den
Baugrundstiicken verwertet und landschaftsgerecht modelliert werden.

Oberboden (Mutterboden) ist getrennt abzunehmen, seitlich zu lagern, in nutzbarem
Zustand zu erhalten und wieder zu verwenden.

Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln
und einer sinnvollen Folgenutzung zuzufuhren. Auf § 202 BauGB “Schutz des
Mutterbodens” und auf die DIN 18915, Blatt 2, “Bodenarbeiten fur vegetationstechnische
Zwecke”, sowie die DIN 19731 wird ausdrtcklich hingewiesen.

Auf die Vorgaben der grinordnerische Mal3hahme V 2 im Umweltbericht wird verwiesen.

Bei der Gebaudeplanung ist die Anlage zur “Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der
Finanzen vom 17. Juli 2000, Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr, Grundlage
Fassung 1998 zu berucksichtigen.

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124 und DIN EN 1997 -1 und -2 an
den Baugrund sind zu beachten. Es werden Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Auffillungen im Rahmen von ErschlieBungen

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben
des 8 6 — 8 BBodSchV.

Fur Auffillungen zur Errichtung von technischen Bauwerken ist die
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Fir
weitere Ausfuhrungen wird auf die Vollzugshilfe zu 88 6 — 8 BBodSchV der
Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) hingewiesen.

Bezuglich des Auf- und Einbringens von Materialien auf oder in den Boden sind die 88
6 — 8 BBodSchV einschlagig.

Grundwasser

Maflnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit
Grundwasserfreilegungen (Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss,
bedirfen gem. § 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig
vor Beginn der MaRnahme bei der Unteren Wasserbehorde zu beantragen ist.

Auf der benachbarten Gemarkung Imsbach fand umfangreicher, untertagiger
Erzbergbau statt Es besteht die Mdoglichkeit, dass im Geltungsbereich nicht
dokumentierter historischer Bergbau stattgefunden haben kann. Sollte im Bauvorhaben
auf Indizien fur Bergbau gestoRen werden, wird die Einbeziehung eines
Baugrundberaters / Geotechnikers empfohlen.

Fur die konkreten Einzelbauwerke werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
mit Uberprifung der Hangstabilitat empfohlen.
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B2
2.1

2.2

2.3

B3
3.1

Hinweise zu arch&ologischen Kulturdenkmalern

Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt
geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543) hinzuweisen.
Danach ist jeder zutage kommende, archaologische Fund unverzlglich zu melden, die
Fundstelle soweit als mdglich unverandert zu lassen und die Gegenstéande sorgfaltig
gegen Verlust zu sichern. Kleindenkmaéler (wie Grenzsteine) sind zu bericksichtigen
bzw. durfen von Planierungen o0.4. nicht berUhrt oder von ihrem angestammten,
historischen Standort entfernt werden.

Absatz 2.1 und 2.2 entbinden Bautrager/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der
Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentiber der GDKE.

Sollten wirklich archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarchaologie ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrenden Firmen, planmafiig den
Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchgefiihrt
werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrdger finanzielle
Beitrage fir die Malnahmen erforderlich (8 21 Denkmalschutzgesetz RLP -
Verursacherprinzip).

Hinweise zur Abfallbeseitigung

Die anfallenden mineralischen Abfélle (z.B. Bauschutt und Erdaushub) sind
ordnungsgemald zu verwerten oder zu beseitigen. Die abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen (Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV)) sind zu beachten. Organoleptisch auffallende Bodenmassen, auftretende
Bauschuttanteile sowie Abfall- und Stoérstoffe sind zu separieren und getrennt zu
entsorgen.

Bei der Entsorgung ist das Verwertungsgebot nach § 7 Abs. 2 KrWG zu beachten. Nach
8 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemalf und schadlos zu erfolgen. Dabei
sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in ihrer jeweils aktuellen Fassung
zu beachten.
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B4
4.1

4.2

4.3

4.4

B5
5.1

52

Hinweise zur Entwésserung

Die Ableitung von Drainagewasser in Gewasser oder in das Kanalisationsnetz ist nicht
gestattet.

Die Ruckhaltung von anfallendem, nichtbehandlungsbedirftigem Oberflachenwasser
auf dem Grundstlck beispielsweise in Zisternen deren Volumen an einen ganzjahrigen
Verbraucher (z.B. Toilettenspilung) angeschlossen ist, wird empfohlen.

Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser ist die
Trinkwasserverordnung (TrinkwVO 2023) zu beachten.

Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflachengewasser darf nur erfolgen,
sofern dieses bei Bedurftigkeit gemaR DWA-Arbeitsblatt 102-2 entsprechend behandelt
wurde. Entsprechende Nachweise sind in qualifizierten Entwasserungsantragen zu
fuhren und notwendige MalRnahmen zu planen und auszufihren.

Hinweise zur Klimaanpassung

Den Bauherren wird empfohlen, bei einer energetischen Zusatznutzung der Dachflachen
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen zu errichten. Photovoltaikanlagen bzw.
Solarthermieanlagen auf den Dachern sind grundséatzlich zulassig und werden begrufit.
Ebenso ist die Niederbringung von Erdwarmesonden grundsétzlich zulassig.

Den Bauherren wird empfohlen MalBhahmen zur Klimaanpassung zu treffen, hierzu
gehort u.a. die Vermeidung von Hitzestress und Uberhitzung von Flachen. Helle
sonnenexponierte Flachen heizen sich weniger stark auf als dunkle, die aufgeheizten
Flachen erwarmen die Luft, die mit diesen Flachen in Kontakt kommt und strahlen
Warme im langwelligen Bereich ab. Um ein erh6htes Aufheizen von Fassaden- und
Déachern zu vermeiden, sollten helle Baumaterialien (z.B. Albedo-Ziegel) verwendet
werden. Auch bei der Gestaltung von Wegen, Zufahrten und Stellplatze sollten helle
Materialien verwendet werden.
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B6

6.1

6.2

Hinweise zum Natur- und Artenschutz

Zur Sicherung der nachfolgend aufgelisteten 6.1 bis 6.3 Artenschutzrechtlichen
Erfordernisse gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 39 und § 44 BNatSchG ist ein
stadtebaulicher Vertrag zwischen der Ortsgemeinde Winnweiler und dem
Grundstuckseigentimer zu schlieBen. Dieser muss vor Satzungsbeschluss
abgeschlossen sein.

CEF 1-Mafnahme: Anlage von 6 Lerchenfenstern zur Etablierung von
Fortpflanzungshabitaten fir Bodenbriter § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 44 ff.
BNatSchG

Im raumlichen Zusammenhang sind um das Plangebiet mind. 6 Lerchenfenster mit einer
GroRRe von jeweils 20 m2 anzulegen. Die Anlage der Lerchenfenster ist vor Beginn der
ab April eines Jahres beginnenden Brutphase durchzufiihren und ist vorzugsweise im
Bereich von Winterweizen- oder Haferkulturen zu etablieren. Der Abstand betragt zu

- Feldrand und Feldwegen mind. 25 m,

- Einzelgehdlzen mind. 50 m,

- Baumreihen und Hecken mind. 120 m,

- Wald- und Feldgehdlzbestdnden mind. 160 m.

Der Unteren Naturschutzbehérde Donnersbergkreis ist ein Nachweis der Durchfiihrung
der Malinahme zu présentieren (stadtebaulicher Vertrag).”

A 19 Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes zur Forderung der
biologischen Vielfalt und zur Etablierung eines weitlaufigen Wanderkorridors

Auf der Parzelle 1345 (Gemarkung Imsbach) ist gem. Plandarstellung die Herstellung
einer artenreichen Grinlandflache in Verbindung mit der Anlage eines waldartigen
Wildtierwanderkorridors vorzusehen.

Gemal Plandarstellung ist entlang der stidlichen und 6stlichen Parzellengrenzen ein
Geholzstreifen als  Wildtierwanderkorridor anzulegen. Die Gestaltung des
Geholzstreifens hat sich nach den Ansprichen der Zielart Wildkatze zu richten. Der
Wildtierwanderkorridor ist daher als eine strukturreiche und artenreiche waldmantelartige
Struktur mit einer Breite von etwa 30 m anzulegen. Der Korridor ist so zu gestalten, dass
ein baumreicher zentraler Streifen vorliegt und beidseitig von einem Strauchgurtel und
Saumstrukturen flankiert wird.

Der zentrale Bereich ist locker (keine Reihenpflanzung) mit gebietsheimischen und
standortgerechten Laubbaumen zu bepflanzen und hat ca. 15 bis 24 m zu betragen. Die
Strauchgurtel (je 3 m Breite) sind mit gebietsheimischen und standortgerechten
Laubstraucharten anzulegen und mit Kleinstrukturen (wie z.B. Reisighaufen,
Totholzhaufen und Steinschittungen) reich zu strukturieren. Die nicht mit Gehdlzen
angepflanzten Flachen sind der Sukzession zu uberlassen.

Auf der sudlichen und ostlichen Seite des Gehdlzstreifens ist durch Ansaat mit
gebietsheimischer, krauterreicher (mind. 70% Krauteranteil), standortgerechter und
zertifizierter Regio-Saatgutmischung ein krauterreicher Saum zu etablieren (ca. 8 m
Breite).
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6.3

6.4

6.5

6.6

Zur Etablierung von Saumstreifen entlang der noérdlichen Flanke des
Wildtierwanderkorridors sind die Randflachen der Wiese in einer Breite von 3 m beim
letzten Mahdvorgang auszusparen und als Altgrasstreifen in den Winter Gbergehen zu
lassen.

Die verbleibenden Flachen sind, unter Bertcksichtigung des bereits vorliegenden
Grlnlandes, zur Entwicklung einer artenreichen Wiesenflache mit einer krauterreichen
(mind. 30 % Krauteranteil), gebietsheimischen, standortgerechten und zertifizierten
Regio-Saatgutmischung einzusaen.

Samtliche Strukturen innerhalb der Ausgleichsflache sind dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten. Die Wiesenflache ist extensiv zu nutzen.

A 20 Auf einer Teilflache des Waldbestandes auf der Parzelle 404/6 (Gemarkung
Falkenstein) ist in Zusammenarbeit mit dem Landesforst RLP ein klimaresilienter
Waldbestand mit besonderer Bedeutung fur den Erosionsschutz zu etablieren.

Durch entsprechende Maflinahmen ist eine Verbesserung der Bodenbildung (z.B. durch
Humusanreicherung, Belassen von liegendem Totholz, Rickhaltung von
Niederschlagswasser) und des Erosionsschutzes (z.B. Herstellung von Barrieren durch
guerliegende Stammteile) zu erzielen. Des Weiteren sind bevorzugt klimaresiliente
Baumarten (z.B. Edelkastanie) anzupflanzen.

Zur Forderung der Biotopvielfalt ist unter Beachtung der Verkehrs- und Arbeitssicherheit
stehendes Totholz auf der Flache zu belassen (Entwicklung von Biotopb&aumen).

Beachtung des Vogelschutzes bei Glaselementen an Gebauden (siehe auch
Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H. Doppler, W. Heyen. D &
Rossler, M. (2022)). Auf die Vorgaben der grunordnerische Malinhahme V 3 im
Umweltbericht wird verwiesen.

Nachtarbeiten sind fiir die Dauer der Baumalnahme zur Vermeidung von Stérungen der
den Wanderkorridor nutzenden Tiere nicht zulassig. Der Beginn des Bauverbots ist nach
Mdglichkeit nach Einsetzen der Dammerung anzusetzen (abhangig von der Jahreszeit).
Ein striktes Bauverbot gilt jedoch nach Einbruch der Dunkelheit/Ende der DAmmerung
ohne Ausnahmen. Nach Abschluss der Baumaflinahmen wird das Verbot aufgehoben,
ein Tag- und Nachtbetrieb ist bei bestehenden Vorkehrungen zur Vermeidung von L&rm-
und Lichtreizen in der Irritationsschutzzone fiir die Wildkatze auf dem Gelande zulassig.
Auf die Vorgaben der grinordnerische Mal3hahme V 4 im Umweltbericht wird verwiesen.

Richtwerte fir die Korridorausweisung bzw. -breite

Die Etablierung eines Wildtierkorridors, welcher die beiden Landschaftsteilraume sidlich
und nordlich der BAB 63 miteinander verbindet, soll dazu dienen, das Genflusspotenzial
von grof3en und wandernden Saugetierarten, hier insbesondere von der Wildkatze,
sicherzustellen. Fur die lokale Vernetzung (Verbindung von raumlich nahen liegenden
Lebensraumen (z.B. Donnersberg und Bocksriick)) wird eine Breite der Wildtierpassage
von 25 bis 50 m als notwendig erachtet.*

1 Birngruber, H. et al. (2012): Wildtierkorridore in Oberdsterreich / FGSV (2022): Merkblatt zur Anlage von
Querungshilfen flr Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Straf3en
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B7
7.1

7.2

Grundsatzlich wird aber eine Breite von 50 m als optimal angesehen, wobei engere und
kurze Stellen tolerierbar sind?.

Unter Beriicksichtigung der im Bereich der geplanten Photovoltaik-Freiflachenanlage zu
etablierenden Grinland- bzw. Gehdlzflache (aktuell 20-25 m) und des dstlich des
Plangebietes liegenden Eichbachs mitsamt Wirtschaftsweg wird bei einer Breite des
Grunstreifens im Osten des Plangebietes von mind. 15 m eine Korridorbreite von ca. 50-
55 m vorliegen. Damit sichergestellt wird, dass 6stlich des Eichbachs weitere Elemente
des Wildtierkorridors hergestellt werden, hat die Verbandsgemeinde durch eine offizielle
Mitteilung an die Planer der Photovoltaik-Freiflachenanlage die hierfir bendtigte
Grundlage geschaffen. Es ist dennoch sicherzustellen, dass dieser Teil des
Wildtierkorridors umgesetzt wird, um die Funktionsfahigkeit des Korridors zu
gewabhrleisten.

Trotz eines hohen Larmreizes und Lichtstérung halten sich Wildkatzen im Bereich von
Autobahnen und anderen dicht befahrene Verkehrsflache auf — eine Scheuchwirkung
durch den hohen Verkehrslarm verursacht somit nicht unbedingt eine
Funktionsunfahigkeit von Flachen. Da W.ildkatzen im Bereich von Streif- und
Wanderkorridore nur auf der Durchreise sind, werden Stérungen durchaus toleriert.

Durch die Ausweisung eines Griinstreifens mit einer Breite von mind. 15 m und einer
Anpflanzungsflache von mind. 5 m wird gewéhrleistet, dass zum Industriegebiet ein
ausreichender Gehdlzriegel als Abschirmung gegen Stérquellen entsteht und die
geplante Trasse des Wildtierkorridors von Stérungen dennoch mdglichst nicht
beeintrachtigt wird.

Im Landschaftsplan zum FNP der Verbandsgemeinde Winnweiler wird vorgeschlagen,
einen Abstandsbereich zum Industriegebiet von 50 m zu etablieren und von Bebauung
und Nutzung freizuhalten. Dieser soll als ein Puffer zum Wanderkorridor dienen und so
die Wanderung der Wildkatze ermdglichen. Durch die bei den Malihahmen M 16 und
M 17 festgesetzten Anpflanzungen wird sichergestellt, dass ein stdrungsarmer und
abgeschirmter Landschaftsteilraum entsteht. Zudem wird eine strukturreiche
Offenlandflache am Rand der geplanten Photovoltaik-Freiflachenanlage etabliert. Unter
Berticksichtigung der vorgenannten MaRnahmen und durch die Umsetzung von weiteren
larmmindernden MafBnahmen (z.B. bepflanzter Erdwall, Gabionen, Gebaudestellung,
Nutzungseinschréankungen, siehe auch Mafinahme V 5) ist gewahrleistet, dass eine
Nutzung des Landschaftsteilraumes als Wanderkorridor fiir die Wildkatze mdéglich ist,
auch, wenn der genannte Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Hinweise zu Anpflanzungen

Auf die Erganzenden Angaben zu Vegetationsflaichen / PflanzgréRen / Pflanzdichte, die
Pflanzabstande sowie Zeitpunkt der Pflanzungen im Umweltbericht wird verwiesen.

Fur die Abstéande von Einfriedungen, Baumen und Strauchern zu den Grenzen von
Nachbargrundstiicken, insbesondere zu landwirtschaftlich genutzten Flachen sind die 88
42, 44 und 46 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz zu beachten. Dies gilt nicht fur
Anpflanzungsmal3nahmen, die vom Bebauungsplan vorgegeben werden.

2 Leitner, H. & Leissing, D. (2020): Erstellung eines Wildkatzenkorridorplanes im Wald & Weinviertel in Osterreich
und den Kreisen Sudb6hmen und Siidméahren in Tschechien, Klagenfurt
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7.3 Auf die Geholzliste im Anhang 1 des Umweltberichtes inklusive Pflanzenarten fir die
privaten Grunflachen, Fassadenbegriinung, Gehdlzen fir die Randbegriinung und den
Grunstreifen wird verwiesen.

7.4 Bei der Erstellung eines Pflanzschemas fur die Mal3nahmen M 17 und M 18 sind diese
Gehdlzstrukturen gemeinsam als eine Einheit zu planen.

Ziel der vorgeschlagenen Pflanzungen ist die rasche Etablierung eines Sicht- und
Larmschutzes, insbesondere im Bereich des Wildtierwanderkorridors und dessen
Randbereiche im Osten des Plangebiets. Hierflr ist sicherzustellen, dass die Gehdlze
dicht angepflanzt werden und die Kronen facherférmig Ubereinander greifen. Eine hohe
Larmreduktion erfolgt bei einer Baumhohe zwischen 10 und 12 m. Dies ist bei der
Auswahl der Baume und Lage der Pflanzstandorte (je nach Gelandeverhéltnis) zu
beachten.

Eine Verkahlung im bodennahen Bereich ist zu vermeiden.

Es ist die natirliche Konkurrenzstarke der Strauch- und Baumarten zu bertcksichtigen.
Damit eine rasche Abschirmung erfolgen kann sind Funktionsgehdlze (langfristig
verbleibende Gehdlze mit breitem Wuchs), Begleitgehtlze (kénnen einen schnellen
Bestandsschluss erzielen und bilden die Unterschicht in der Altersphase -
schattenvertraglich) und dienende Gehdlze (kurzfristige Funktion als Sichtschutz,
werden anschlieBend durch Konkurrenzdruck verdrangt — Bliutengehdlze und
lichtbedurftig) einzuplanen. Damit die Funktion im Winter ebenfalls aufrecht erhalten
werden kann, sind einheimische immergriine Arten (z.B. Eibe) in der Pflanzung
einzustreuen.

B8 Hinweise der Pfalzwerke Netz AG

Uber das Plangebiet verlauft teilweise eine Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG, die
in der Planzeichnung nicht ausgewiesen ist, da durch die im Plangebiet festgesetzte
Nutzung keine Beeinflussung zu erwarten ist.

Fur den ungestdrten Betrieb der Richtfunkstrecke ist es zwingend erforderlich, dass
deren sogenannte Fresnelzone frei von Hindernissen bleibt. Dies wird gewéahrleistet
durch Freihaltung eines insgesamt 200 m breiten Richtfunkkorridors (100 m beidseitig
der Langsachse des Richtfunkstrahls senkrecht gemessen).

Innerhalb dieses Richtfunkkorridors sind bei der Errichtung baulicher Anlagen bis 20 m
Hohe Storungen einer Richtfunkstrecke nicht wahrscheinlich. Bei konkreten Planungen
mit einer Hohe Uber 20 m wird empfohlen, diese mit dem Betreiber der Richtfunkstrecke
abzuklaren.

Einrichtungen, die Gber die Hohen von 20 m hinausgehen, auch wenn diese zeitlich nur
begrenzt aufgestellt werden sollten, bedirfen im Einzelfall der vorherigen Prifung, ob
sich hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie der Zustimmung zur
Errichtung durch den Betreiber der Richtfunkstrecke.
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1. Allgemeines

Zur Erweiterung des Angebots an Gewerbeflachen in der Verbandsgemeinde Winnweiler
beabsichtigt die Gemeinde Winnweiler am norddstlichen Rand des Ortsteils Alsenbrick-
Langmeil die Aufstellung des Bebauungsplanes ,GI Hintertal“.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes, welcher als Industriegebiet (GI) ausgewiesen
wird, umfasst eine Flache von ca. 11,6 ha.

Das Gebiet befindet sich im Nordosten des Teilortes Langmeil und grenzt im Westen an
weitere gewerblich/ industriell genutzte Flachen. Die Flache wird zur Zeit landwirtschaftlich
genutzt und grenzt im Norden und Osten an weitere landwirtschaftliche Flachen. Im Stdosten
tangiert die Autobahnbrucke der A 63 das Gebiet. Die sudlich verlaufende Landesstralie L 401
bzw. Kaiserstral3e erschliel3t das Gebiet.

Der Bebauungsplan ,GI Hintertal® der Ortsgemeinde Winnweiler enthélt rechtsverbindliche
Festsetzungen fir die stadtebauliche Ordnung und bildet die Grundlage fir weitere, zum
Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche MafRnahmen. Durch die Aufstellung des
Bebauungsplanes mit integrierten gestalterischen Festsetzungen nach § 88 LBauO sowie
umweltbezogenen bzw. grunordnerischen Festsetzungen sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fiur die ErschlieBung und Bebauung, d.h. fir eine langfristige geordnete
Siedlungsentwicklung geschaffen werden.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde bereits mit einem parzellengleichen
Bebauungsplanverfahren mit dem Namen ,1. Anderung des Bebauungsplanes Am
Galgenberg, 1. Erweiterung KaiserstraRe® begonnen. Dieses Verfahren wird nicht
weitergeflhrt, stattdessen das neue Verfahren ,Gl Hintertal“ eingeleitet.

1.1. Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Gl Hintertal® der Ortsgemeinde
Winnweiler ist im Aufstellungsbeschluss néher konkretisiert. Er umfasst die Flurstiicke 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1828, 1830 (teilweise), 1846 (teilweise) und 1847/2 (teilweise).

Die genauen Abgrenzungen des Bebauungsplanes lassen sich aus den zeichnerischen
Festsetzungen und Darstellungen entnehmen.

1.2. Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes
wurde am 12.12.2023 vom Rat der Ortsgemeinde Winnweiler beschlossen und gemai § 2
Abs. 1 Satz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht.
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2. Einfigung in die Gesamtplanung

2.1. Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV)

Das LEP IV von Rheinland-Pfalz stellt den Bereich um das Plangebiet teilweise als landesweit
bedeutsamen Bereich fur die Landwirtschaft mit groRraumigen und Uberregionalen Straf3en-
und Schienenverbindungen dar. Aus den Vorgaben ergeben sich keine Restriktionen fir die
Bauleitplanung.

2.2. Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV

Im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz 1V ist die Flache als Siedlungsflache Industrie
und Gewerbe gekennzeichnet. Die Bundesautobahn A 63 stellt eine groRRrdumige
StralRenverbindung dar.

AulRerdem ist Winnweiler ein Grundzentrum, dem zusatzlich die besondere Funktion Gewerbe
zugeordnet ist. Aufgrund der VerknlUpfung funktionsspezifischer Standortfaktoren wie
Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturpotenzial, Flachen- sowie Arbeitskraftepotenzial wird
den zentralen Orten die besondere Funktion zugewiesen, sofern dort vorhandener
Gewerbebesatz Baulandausweisungen Uber die Eigenentwicklung hinaus erfordert bzw. das
produzierende Gewerbe verstérkt entwickelt werden soll. Die im Regionalplan dargestellten
Flachen sollen nach Mdglichkeit bauleitplanerisch flir gewerbliche und industrielle Nutzungen
gesichert werden.

——pgimspacn
; /) 'E-f

Lo .-:'IJ"_I

‘Abbildung 1 Auszug aus dem Regi-onalen Raumordnungsplan Westpfalz IV (2014)
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2.3. Flachennutzungsplanung

Der Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Winnweiler befindet sich derzeit in der
Fortschreibung. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Gl Hintertal“ ist im Vorentwurf des
Flachennutzungsplans als gewerbliche Bauflachen neuausgewiesen. Sie schlie3t an die
westlich befindlichen Gewerbeflachen an und kann somit als Erweiterung des
Gewerbegebietes dienen. Im Osten der Flache ist ein Korridor mit geplanten MaRnahmen fir
den Naturschutz dargestellt. Nach Abschluss des Fortschreibungsverfahrens zum
Flachennutzungsplan (Beschluss durch die VG Winnweiler) ist der Bebauungsplan aus diesem
entwickelbar. Dem Entwicklungsgebot gemalR § 8 Abs. 2 BauGB wird somit Rechnung
getragen.

Wi13
Meuausweisung

Abbildung 2 Auszug aus dem Vorentwurf des FIachennutzungspIans der VG Wlnnweller

Der Flache kommt aus landespflegerischer Sicht eine hohe Bedeutung fur die
Wiedervernetzung von Lebensraumen und die Einrichtung Wanderkorridors fur die Wildkatze
zu teil. AulRerdem liegt sie in unmittelbarer Nahe zu einer Nebenachse der Wanderroute der
Wildkatze. Zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen wird die
Schaffung eines Grinstreifens am o6stlichen Rand als Pufferflache zum Wildkatzenkorridor
vorgeschlagen sowie eine verminderte Beleuchtung des Betriebsgelandes bei Nacht, eine
Eingriinung des Gelandes und Schaffung neuer vernetzter Biotopstrukturen.
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2.4. Sonstige Fachplanungen/ -konzepte

Industrie- und Gewerbeflachenpotenzialstudie — Interkommunale Studie fir den Landkreis
Kusel und den Donnersbergkreis

Die Industrie- und Gewerbepotenzialstudie fur den Landkreis Kusel und den Donnersbergkreis
basiert auf einer Untersuchung der wirtschaftlichen Ausgangssituation. Sie betrachtet unter
anderem allgemeine Wirtschaftstrends, die raumliche Ausgangssituation der jeweiligen
Landkreise sowie eine Analyse der aktuellen Wirtschaftsdaten.

Das vorliegende Plangebiet wird in dieser Studie als gut geeigneter Standort flr Produktion,
Logistik und Flachen fir Photovoltaikanlagen bewertet. Sie verweist auf eine kurzfristige
Umsetzbarkeit mit geringem Konfliktpotenzial (Industrie- und Gewerbeflachenpotenzialstudie
- Interkommunale Studie fUr den Landkreis Kusel und den Donnersbergkreis - Kernplan GmbH
lllingen - Stand 16.09.2021).

Donnersbhergkreis VG Winnweiler 0OG Winnweiler

Abbildung 3: Auszug Industrie- und Gewerbeflachenpotenzialstudie - Interkommunale Studie fur den
Landkreis Kusel und den Donnersbergkreis - Kernplan GmbH Illingen - Stand 16.09.2021
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3. Planungserfordernis

3.1. Allgemeines

Der Bebauungsplan ,GI Hintertal® enthalt die rechtsverbindlichen Festsetzungen fir die
stadtebauliche Ordnung und bildet die Grundlage fir weitere zum Vollzug des
Baugesetzbuches erforderliche Malinahmen.

Ubergeordnetes Ziel des Bebauungsplanes ist es, den Grundsatzen der Bauleitplanung im
Rahmen des § 1 Abs. 5 BauGB Geltung zu verschaffen. Die unterschiedlichen Anforderungen
und Bedurfnisse sind ihrem Rang gemalR zu bericksichtigen und im Rahmen einer gerechten
Abwagung in die Planung einzustellen.

3.2.  Planungsanlass

Aufgrund der hohen Nachfrage an gewerblich-industriellen Flachen und einer allgemeinen
geringfigigen Flachenverfugbarkeit in der Region, mochte die Ortsgemeinde die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Nutzung dieser schaffen. Die Flache weist
eine sehr gute Verkehrsanbindung auf, weshalb sich die Ansiedlung von grof3flachigen und
regionalbedeutsamen Unternehmen besonders anbietet.

3.3. Planungsgrundsatze

Folgende Planungsgrundsatze sind dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrunde gelegt und
sollen zur Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen:

1. Stadtebauliche Integration des Industriegebietes in die ortliche Situation und das
Landschaftsbild (Abrundung, Bauweise, Hohenentwicklung, Griinordnung, Natur- und
Artenschutz),

2. Zeitnahe Bereitstellung nachfragebedingter Gewerbe- und Industrieflachen,

Schaffung von Arbeitsplatzen,

4. Kurze An- und Ablieferungsverkehre durch direkte iberregionale Verkehrsanbindung.

w
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4. Angaben zum Plangebiet
4.1. Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches

Die genaue Plangebietsabgrenzung umfasst die Flurstiicke 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,
1867, 1828, 1830 (teilweise), 1846 (teilweise) und 1847/2 (teilweise) und ist der Planzeichnung
zu entnehmen. Der Gesamtgeltungsbereich umfasst ca. 11,6 ha.

4.2. Bestandssituation
4.2.1. Nutzungsstruktur

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,GI Hintertal® liegt am 06stlichen Ortsrand der
Gemeinde Winnweiler, im Ortsteil Alsenbrick-Langmeil. Westlich der Flache befinden sich
weitere Gewerbe-/ Industrieflachen, sidostlich die Autobahnbricke der A63. Durch die
Realisierung dieses Gebietes erfolgt eine Abrundung des Siedlungskorpers.

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.
4.2.2. Verkehrliche Erschlieung

Das Baugebiet ist durch die L 401 bzw. KaiserstralRe erschlossen und befindet sich in 4 km
Entfernung zur nachsten Autobahnauffahrt der A 63. Zur ErschlieBung des Industriegebietes
ist eine Linksabbiegespur geplant, welche den Verkehrsfluss der L 401 nicht beeintrachtigen
sollte. Fur weitere Ausfiihrungen wird auf das Verkehrsgutachten in Anlage 5 verwiesen.

Die innere ErschlieBung des Industriegebietes obliegt dem zukinftigen Vorhabentrager.
4.2.3. Ver-und Entsorgung

Wasserversorqgung

Die Wasserversorgung des Industriegebietes ,Gl Hintertal“ erfolgt durch Anschluss an das
offentliche Wasserversorgungsnetz.

Abwasserentsorgung

Die Entwasserung des Industriegebietes ,,Gl Hintertal® erfolgt im modifizierten Trennsystem.
Der genaue Anschlusspunkt wird bei Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung in
Abstimmung mit den VG-Werken festgelegt. Am sudlichen Rand des Industriegebietes ist
nordlich der L 401 in den Griinflichen ein Regenriickhaltebecken in Form eines offenen
Erdbeckens vorgesehen. Dieses dient der Aufnahme des gedrosselt abgeleiteten
Regenwassers sowie des Uberschiissigen Wassers aus dem Gebiet.

Starkregen- und Sturzflutgefahrdung

Das geplante Industriegebiet ,, Gl Hintertal “ liegt talseits des Eichhiibels. Dieser erhebt sich
bis auf ca. 360 NHN, das geplante Gebiet liegt auf Héhen zwischen 275 und 260 NHN. Im
Gebiet selbst besteht eine Starkregengefahrdung aufgrund des hangigen Gelandes sowie der
Starkregengefahrdung im Bereich des Eichbaches.
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Die Karten (s. Kap. 5 des Entwasserungskonzeptes) zeigen auch, dass aus dem ndrdlich
ansteigenden Geléande eine Aullengebietsentwasserung auf das geplante Industriegebiet
erfolgt. Dies ist bei den weiteren Planungen, insbesondere bez. der Starkregengefahrdung und
der Sturzflutentstehung, zu beachten.

Far weitere Ausfuhrungen wird auf das Entwasserungskonzept in Anlage 2 verwiesen.
4.2.4. Landespflegerische Situation

Es wird auf die Ausfiihrungen des Umweltberichts mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz
im Anhang 1 verwiesen.

4.2.5. Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflachen

Uber Altlastenverdachtsflachen im Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
liegen zurzeit keine Kenntnisse vor.

4.2.6. Immissionsvorbelastung
Zu Immissionsbelastungen liegen derzeit keine Kenntnisse vor.
4.2.7. Bodentragfahigkeit und Versickerung

Zur Uberpriifung der Bodentragfahigkeit wird im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens
eine Erkundung empfohlen.

Fur weitere Ausfihrungen wird auf das Bodengutachten in Anlage 3 verwiesen.

Das Versickerungsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen Bdden
ausgehend von den vorgenommenen Untersuchungen nicht fir eine Versickerung geeignet
sind. Fir weitere Ausfilhrungen wird auf das Versickerungsgutachten in Anlage 4 verwiesen.

4.2.8. Archéologie & Bergbau
Archaologische Fundstellen sind nicht bekannt.

Auf der benachbarten Gemarkung Imsbach fand umfangreicher, untertagiger Erzbergbau statt.
Es besteht die Mdoglichkeit, dass im Geltungsbereich nicht dokumentierter historischer
Bergbau stattgefunden haben kann. Sollte im Bauvorhaben auf Indizien fir Bergbau gestol3en
werden, wird die Einbeziehung eines Baugrundberaters / Geotechnikers empfohlen.

5. Planinhalt

5.1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird gem. 8 9 BauNVO als Industriegebiet (Gl) festgesetzt.

In dem Industriegebiet werden die nach 8 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zuléassigen
Tankstellen sowie Einzelhandelsbetriebe auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 BauNVO nicht
zugelassen. Die ausnahmsweise zuldssigen Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
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gesundheitliche und sportliche Zwecke werden gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO als nicht zuléassig
festgesetzt.

Diese Festsetzungen werden getroffen, um in dem Plangebiet vorwiegend die gewerbliche
bzw. industrielle Nutzung zu ermdglichen. Es soll vermieden werden, dass konflikttrachtige
Nutzungen im Plangebiet entstehen, die aus stadtebaulich-funktionalen und
verkehrstechnischen Grinden nicht sinnvoll sind und sich zudem nicht mit dem
Gebietscharakter vereinbaren lassen.

Insgesamt betrachtet werden die Anforderungen der allgemeinen Zweckbestimmung eines
Industriegebietes (8 9 Abs. 1 BauNVO) durch die getroffenen Festsetzungen erfullt.

Maf3 der baulichen Nutzung

Das Malf3 der baulichen Nutzung ist durch die Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ), der
Geschossflachenzahl (GFZ) sowie der maximalen Gebaudehthe (GHmax) bestimmit.

Sowohl die GRZ als auch die GFZ sind als Hochstwerte festgesetzt.

Die Festsetzung zur maximalen Gebaudehdhe tragt dazu bei, dass sich die Hohenentwicklung
der Gebaude an den tatsachlichen Gelandeverlauf anpasst und verhindert die Entstehung
unmafstablich groRer Baukorper bzw. Baustrukturen in der Ortsrandlage.

Bauweise, Uiberbaubare Grundstiicksflachen und Stellung baulicher Anlagen

Die geschlossene Bauweise wird festgesetzt, um Gebaudekdrper mit einer Lange tber 50
Metern zu erméglichen, sodass dem zukiinftigen Betrieb die gro3tmogliche Flexibilitat bei der
Planung gewdhrleistet werden kann.

Durch die Festsetzung von Baugrenzen wird ein ausreichender individueller
Gestaltungsspielraum ermdglicht. Die Baufenster sind ausreichend gro3 bemessen, um das
festgesetzte zulassige Mald der baulichen Nutzung zu verwirklichen.

Uberschreitungen im geringfiigigen Ausmaf sind zugelassen, um Zuwegungen und Zufahrten
auf das Grundstiick zu ermdglichen.

Stellplatze und Garagen

Stellplatze sind in vollen Umfang auf den privaten Grundstlicksflachen nachzuweisen, um die
Verkehrssicherheit zu wahren. Aul3erdem ermdglicht die GroRe des Gebiets sowie die
zugelassenen GRZ ausreichend Spielraum zur Unterbringung auf dem privaten Grundstick.

Fihrung der Ver- und Entsorgungsleitungen

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen missen unterirdisch verlegt werden.

Flachen fir Versorqgungsanlagen, fir die Abfall- und Abwasserbeseitigung einschl. der
Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (9 Abs. 1 Nr. 12,14 BauGB i.V.m. 8
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Flachen fir Versorqunganlagen
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Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat sowie Warme (evtl. auch Gas,
Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser) dienen, sind auf den dafir
gekennzeichneten Flachen zulassig.

Flachen fir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser — Griindacher

Die Niederschlagswasserriickhaltung ist mit dem Bauantrag durch einen qualifizierten
Entwasserungsantrag darzustellen. Zur Minderung und Rickhaltung des
Niederschlagswasserabflusses in die Kanalisation ist die Niederschlagswasserriickhaltung in
Form von Dachbegriinung auf 50 % der Dachflachen vorzusehen, die dauerhaft zu erhalten
ist (extensive Dachbegrinung gem. M 11). Alle Flachen entwéssern im Endzustand Gber den
gemal beiliegenden Entwasserungskonzeption der Anlage 2 zur Begrindung in den
vorgesehenen Regenrtckhalteraum nordlich der L 401.

Flachen fir die Ruckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser —
Regenriickhaltebecken

Die gemal Planeintrag festgesetzte Flache fir die Oberflichenwasserbewirtschaftung (RRB)
ist entsprechend ihrem Zweck herzustellen und dauerhaft zu sichern. Auf die Vorgaben der
granordnerischen MaRhahme M 13 im Umweltbericht wird verwiesen.

Mit den getroffenen Festsetzungen wird die Versorgung des Plangebietes mit der bendtigten
Infrastruktur sichergestellt. Zuséatzlich werden den Belangen der Rickhaltung und
Versickerung vom anfallenden Regenwasser einschliefilich der Einhaltung der Vorgaben der
DWA - A 102 einerseits durch die Herstellung von Dachbegrinung sowie eines
Regenrickhaltebeckens Rechnung getragen.

Landespflegerische Festsetzungen

Fir das Vorhaben sind grundsatzlich folgende Mafinahmen zur Vermeidung und Minimierung
von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild zu berticksichtigen:

— Reduzierung der durch Bauvorhaben entstehenden Neuversiegelung auf das
notwendige Mindestmalf}

— Verwendung wasserdurchlassiger Bodenbelage
— Etablierung von Vegetationsflachen zur Herstellung von klimatischen Ausgleichsflachen

— Verwendung von standortheimischen und gebietseigenen Gehdlzen sowie Saatgut zur
Durchgriinung des Plangebietes

— Etablierung von Lebensrdumen fir Pflanzen und Tiere u.a. durch Dach- und
Fassadenbegriinung und naturnahe Gestaltung von Retentionsanlagen

— Eingrinung des Industriegebietes zur gestalterischen Einbindung in die Landschaft

Die Etablierung eines Wildtierkorridors, welcher die beiden LandschaftsteilrAume suidlich und
nordlich der BAB 63 miteinander verbindet, soll dazu dienen, das Genflusspotenzial von
groBen und wandernden Saugetierarten, hier insbesondere von der Wildkatze,
sicherzustellen. Fir die lokale Vernetzung wird eine Breite der Wildtierpassage von mind. 50
m als notwendig erachtet. Unter Bertcksichtigung der im Bereich der Photovoltaik-
Freiflachenanlage zu etablierende Grinland- bzw. Gehdlzflache (ca. 20-25 m), wird bei einer
Breite des Griinstreifens im Osten des Plangebietes von mind. 15 m eine Korridorbreite von
ca. 55 m vorliegen.
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Durch die Ausweisung eines Grunstreifens mit einer Breite von mind. 15 m und
entsprechenden AnpflanzungsmalRnahmen und einer Anpflanzungsflache von mind. 5 m auf
der nicht {berbaubaren Grundsticksflache wird zudem sichergestellt, dass zum
Industriegebiet ein Geholzriegel als Abschirmung gegen Stérquellen etabliert werden kann und
die verbleibenden Flachen ausreichend dimensioniert sind, um wichtige Struktur- und
Verbindungselemente anzulegen.

Die Etablierung einer zuséatzlichen Irritationsschutzzone im Plangebiet soll der Vermeidung
des Eintretens von Verbotstatbestdnden nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG sowie von
Beeintrachtigungen planungsrelevanter Tierarten und der dauerhaften Funktionsfahigkeit des
Wildtierwanderkorridors fur die Wildkatze dienen.

Fur weitere Ausfiihren zu den landespflegerischen Festsetzungen wird auf den Umweltbericht
in Anlage 1 verwiesen.

Technische MaRnahmen fir die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme
oder Kélte aus erneuerbaren Energien

Um einen nachhaltigen Beitrag zum Klimawandel leisten zu kdnnen, soll die flachendeckende
Nutzung von Solarkollektoren sowie Photovoltaikmodulen auf den Dachern der Neubauten
bestmdoglich zugelassen werden.

5.2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Um ein ansprechendes stadtebauliches Erscheinungsbild in der freien Landschaft zu
gewabhrleisten und Blendwirkungen in Richtung der Bundesautobahn A63 zu vermeiden,
werden bei den Bauvorhaben des Industriegebietes (Gl) folgende gestalterische Vorgaben in
den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen geregelt:

e Dachform, Fassaden,

e Gestaltung der nicht tberbaubaren Grundstiicksflachen, der Stellplatze, Parkplatze,
Zufahrten und FuBwege,

e Gestaltung von Einfriedungen,

e Gestaltung von Werbeanlagen.

6. Fruhzeitige Behdrden- und Birgerbeteiligung

6.1. Frihzeitige Burgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Im Zuge der friihzeitigen Offentlichkeits- und Biirgerbeteiligung im Rahmen der Offenlage
gem. § 3 Abs. 1 BauGB, die in der Zeit vom 15.04.2024 bis einschlieZlich 17.05.2024 in der
Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler; Bauverwaltung; Jakobstralle 29; 67722
Winnweiler wahrend der Dienststunden stattfand, wurden keine Stellungnahmen zur Planung
abgegeben.

6.2. Fruhzeitige Behtrdenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Von den mit Schreiben vom 12.04.2024 beteiligten Behdrden gingen bis zum 17.05.2024, bzw.
heute insgesamt 37 Stellungnahmen Bebauungsplan ,Gl Hintertal* der Ortsgemeinde
Winnweiler ein. Hinweise bzw. Anregungen wurden von 15 Behérden vorgebracht;
Anregungen bzw. Bedenken wurden von 3 Behorden vorgebracht; 19 der eingegangenen
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Stellungnahmen der BehoOrden hatten weder Anregungen, Hinweise noch Bedenken
vorzubringen.

7. Auslegung

7.1. Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Im Zuge der Offentlichkeits- und Birgerbeteiligung im Rahmen der Offenlage gem. § 3
Abs. 2 BauGB, die in der Zeit vom 03.03.2025 bis einschlie@lich 04.04.2025 in der
Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler; Bauverwaltung; Jakobstralle 29; 67722
Winnweiler wahrend der Dienststunden stattfand, wurde keine Stellungnahme zur Planung
abgegeben.

7.2. Behordenbeteiligung gem. 8 4 Abs. 2 BauGB

Von den mit Schreiben vom 03.03.2025 beteiligten Behdrden gingen bis zum 04.04.2025, bzw.
heute insgesamt 36 Stellungnahmen Bebauungsplan ,Gl Hintertal® der Ortsgemeinde
Winnweiler ein. Hinweise bzw. Anregungen wurden von 21 Beho6rden vorgebracht;
Anregungen bzw. Bedenken wurden von keiner Behorde vorgebracht; 15 der eingegangenen
Stellungnahmen der Behdrden hatten weder Anregungen, Hinweise noch Bedenken
vorzubringen.

8. Abwéagung

8.1. Allgemeines

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind gemaR § 1 Abs. 6 BauGB die 6ffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwéagen und die in 8§ 1 Abs. 5
BauGB benannten Grundsatze zu berlcksichtigen.

8.2. Abwagung im Rahmen der frihzeitigen Behtdrden- und Biirgerbeteiligung

Aus der Abwagung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB ergaben sich folgende Plandnderungen:

e Bauplanungsrechtliche Festsetzung 1. Art der baulichen Nutzung klarstellend erganzt

e Bauplanungsrechtliche Festsetzung 2. MalR der baulichen Nutzung Kklarstellend
korrigiert

e Bauplanungsrechtliche Festsetzung 8. MalRnahmen der Abwasser- und
Regenwasserbewirtschaftung klarstellend ergénzt

e Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 9. Griinordnerische Festsetzungen klarstellend
erganzt und Uberarbeitet

e Bauplanungsrechtliche Festsetzung 10. Technische MaRRnahmen fir die Erzeugung,
Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme oder Kalte aus erneuerbaren Energien
klarstellend ergénzt

o Bauordnungsrechtliche Festsetzung 1. Gestalterische Anforderungen an bauliche
Anlagen — Dachform/ Dachneigung klarstellend ergénzt; - Fassade erganzt

e Bauordnungsrechtliche Festsetzung 3. Gestaltung der Freiflichen, Stellplatze,
Zufahrten und FuBwege klarstellend erganzt
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e Bauordnungsrechtliche Festsetzung 4. Gestaltung von Einfriedungen Uberarbeitet
e Hinweis 1.6 und 3.1 gemal} der neuen Ersatzbaustoffverordnung aktualisiert
¢ Allgemeine Hinweise 1.8 und 1.9 neu hinzugefiigt
o Hinweise 4.2, 4.3 und 4.4 zur Entwasserung neu hinzugefiigt
e Hinweise B6 zum Natur- und Artenschutz klarstellend ergénzt und Gberarbeitet
¢ Hinweis 7.3 zu Anpflanzungen ergéanzt
¢ Hinweise B8 der Pfalzwerke Netz AG neu hinzugefligt
e Begriindung Kapitel 1. Allgemeines und 1.1 Geltungsbereich klarstellend erganzt
e Begrindung Kapitel 2.2 Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV und 2.3
Flachennutzungsplanung ausfihrlicher erganzt
e Begrindung Kapitel 2.4 Sonstige Fachplanungen und -konzepte erganzt
e Begrindung Kapitel 4.1 Abgrenzung des rdumlichen Geltungsbereichs, 4.2.2
Verkehrliche Erschlielung, 4.2.3 Ver- und Entsorgung, 4.2.7 Bodentragfahigkeit und
4.2.8 Archaologie & Bergbau klarstellend ergéanzt
¢ Begriindung Kapitel 5 Planinhalt an die aktualisierten Festsetzungen angepasst
e Begriindung Kapitel 9.1 Auswirkungen auf die Umwelt klarstellend erganzt
e Begrindung Kapitel 10 Flachenbilanz aktualisiert
e Zeichnerisch:
o Anpassung/Uberarbeitung der Linksabbiegespur
o Erweiterung Geltungsbereich um Sichtdreiecke
o Informelle Darstellung der externen AusgleichsmalBnahme A19 sowie des
Wildkatzenkorridors auf angrenzender Flache
o VergroRBerung der offentlichen Grinflache in der Breite um 5 m und
trichterférmige Ausformung im Siden
o Ergénzung der MaRnahmenbezeichnungen
o Erganzung eines Pflanzstreifens entlang der ostlich und sudlich verlaufenden
Baugrenze
o Anpassung / Anderung der Festsetzung der Regenriickhalteflachen. Ostliches
Regenrickhaltebecken als offentliche Griunflache festgesetzt, Herausnahme
der T-Linie im westlichen Regenriickhaltebecken
Erganzung der Nutzungsschablone um die festgesetzte Dachneigung
Erganzung der Irritationsschutzzone als Malihahme zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
o Aktualisierung der Rechtsgrundlagen, Verfahrensvermerke und Plankopf
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8.3. Abwagung im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung und Birgerbeteiligung

Aus der Abwagung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB ergaben sich folgende Planédnderungen:

e Bauplanungsrechtliche Festsetzung 8. Flachen fur die Rickhaltung und Versickerung
von Niederschlagswasser — Grindacher klarstellend ergénzt
e Hinweis B1 Ziffer 1.6 und Hinweis B3 Ziffer 3.1 korrigiert und klarstellend erganzt
e Begrindung Kapitel 4.2.3 Ver- und Entsorgung erganzt und korrigiert
e Textliche Festsetzungen auf Planurkunde ergénzt
¢ Verfahrensvermerke sowie Rechtsgrundlagen erganzt bzw. aktualisiert
e Zeichnerisch:
o Anpassung/ Uberarbeitung der Querungshilfe im Bereich der Linksabbiegespur
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o Verschiebung der Platzierung der Symbole zu Vermeidungs- und
Minderungsmaf3nahmen

9. Auswirkungen des Bebauungsplanes

9.1. Auswirkungen auf die Umwelt

Die vorliegende Planung sieht die Ausweisung eines Industriegebietes im Auf3enbereich
norddstlich von Winnweiler im Bereich der Siedlung Langmeil (Verbandsgemeinde Winnweiler,
Landkreis Donnersberg) vor.

Das Plangebiet besitzt eine Flache von rd. 11,6 ha und befindet sich in einem landwirtschaftlich
gepragten Landschaftsteilraum, welcher hauptsachlich von Ackerflachen strukturiert wird.
Westlich des Plangebietes befindet sich bereits ein grol3flachiges Gewerbegebiet. Die
ErschlieBung der vorhandenen gewerblichen Flachen und des zukinftigen Industriegebietes
erfolgt Uber die stdlich verlaufende L401.
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Durch die Bebauung und Erschlief3ung ist bei einer max. Grundflachenzahl von 0,8 mit einer
Neuversiegelung von ca. 7,5 ha zu rechnen.

Die Neuversiegelung bedingt eine Beeintrachtigung des Wasser- und Bodenhaushaltes. Die
Uberpragung des Plangebietes mit bautechnischen Elementen wird zu einer Beeintrachtigung
des lokalen Landschaftsbildes fihren.

Des Weiteren erfolgt durch die Beanspruchung von Ackerflachen ein Verlust von Lebensraum
fur Fauna und Flora — da Ackerflachen fiur gewdhnlich nur bedingt eine hohe 6kologische
Bedeutung besitzen, ist der Verlust jedoch nicht als gravierend anzusehen. Es werden aber
Lebensraume fur Insekten, Kleinsduger, Spinnentiere und Vogel beansprucht.

Das Plangebiet besitzt das Potenzial, Lebensraum flr planungsrelevante Tierarten zu sein.
Die Planung tangiert einen Landschaftsteilbereich, welcher als Wildkatzenkorridor angesehen
wird. Durch eine Ubersichtskartierung der Avifauna konnte festgestellt werden, dass die
betroffenen Ackerflachen von der Feldlerche als Fortpflanzungsstétte genutzt werden.

Es ist daher mit dem Eintritt der Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs 1. Nr. 1-3 BNatSchG zu
rechnen. Von der Planung betroffen sind jedoch einzig die Tiergruppe der Végel (Feldlerche)
und die Wildkatze.

Unter Einhaltung der Malinahmen zur Etablierung von neuen Fortpflanzungsstatten fur die
Feldlerche sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen fir die Tiergruppe der Vogel zu
erwarten, sodass ein Eintritt der Verbotstatbestande hierbei vermieden werden kann. Die
Wildkatze wird im Grunde durch die Planung nicht beeintrdchtigt, da keine essenziellen
Lebensraume betroffen sind, sondern nur Streifgebiete bzw. Wanderwege. Die Nutzung des
Offenlandbereiches 6stlich des Plangebietes durch die Wildkatze (angenommener
Wanderkorridor) kann jedoch durch die Stérungen durch das Industriegebiet beeintrachtigt
werden.

Damit dieser potenzieller Wildkatzenkorridor mdoglichst durch die Auswirkungen des
Industriegebietes ungestort bleibt, wird eine dichte Gehdlzanpflanzung am 6stlichen Rand des
Industriegebietes in einem Grlnstreifen festgesetzt. Darliber hinaus erfolgt ein Verbot einer
direkten Lichtbestrahlung des Griinstreifens und es werden baulichen Vorgaben
vorgeschlagen, damit ein Puffer zwischen Grinstreifen und intensiven Bereiche des
Industriegebietes etabliert werden kann.

Zur Minimierung der Auswirkung der Planung auf die Tierwelt wird dartiber hinaus u.a. das
Gebot der Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung fir das gesamte Plangebiet, die
Etablierung von krautreichen Griinflichen und das Verbot von Schottergarten festgesetzt. Eine
naturnahe Gestaltung der nicht bebaubaren Grundsticksflachen wird ebenfalls
vorgeschlagen, um Nahrungsraume sowie Trittsteinbiotope flr Insekten und andere Tierarten
zu etablieren.

Zur Minderung der Auswirkung der Planung auf das Landschaftsbild wird eine Eingrinung des
Industriegebietes mittels Anpflanzung von Gehdlzhecken festgesetzt.

Zur Kompensation der Versiegelung wird die Entwicklung eines arten- und strukturreichen
Lebensraumkomplexes mit der Etablierung von extensiv genutzter Wiesenflache und die
Anpflanzung eines Geholzstreifens vorgegeben, welcher als Wildtierwanderkorridor fungieren
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kann und die Waldbestande des Donnersbergs im Norden mit den Waldbestdnden des
Bocksriicks im Siden verbinden wird. Hierdurch wird gesichert, dass ein Korridor fir die
Wildkatze etabliert wird.

Des Weiteren wird eine Okokontoflache des Forstes und die festgesetzte Dachbegriinung fiir
die weitere Kompensation des Schutzgut Bodens herangezogen. Es wird auf die
Ausfuhrungen des Umweltberichts mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz im Anhang 1
verwiesen.

9.2. Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Verhaltnisse

Angesichts der hohen Nachfrage nach gewerblich-industriellen Flachen und einer allgemeinen
geringfugigen Flachenverfugbarkeit wird durch die Baugebietsausweisung die Schaffung von
dringend bendttigten Gewerbeflachen ermdéglicht und regionale Arbeitsplatze geschaffen.
Zudem ermdglicht die direkte Uberregionale Verkehrsanbindung kurze An- und
Ablieferungsverkehre.

10. Flachenbilanz

Die Gesamtflache des Plangebietes betragt ca. 116.582 m2.

Die differenzierte Flachenermittiung der Teilflachen innerhalb des Geltungsbereiches ist der
nachfolgenden Auflistung zu entnehmen:

GesamtgrofRe Geltungsbereich Ca. 116.585 m2 100%
Industrieflache Ca. 92.800 m2  79,5%
Verkehrsflache Ca. 7.138 m? 6,2%
offentliche Griinflache Ca. 9.100 m? 7,8%
Regenruckhaltebecken Ca. 7.440 m?2. 6,4%
Trafostation Ca. 107 m? 0,1%

11.Kosten und Refinanzierung

Der Ortsgemeinde Winnweiler entstehen keine Kosten.
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Ziel der Bebauungsplanaufstellung

Aufgrund der hohen Nachfrage an gewerblich-industriellen Flachen und einer
allgemeinen geringfigigen Flachenverfigbarkeit in der Region, moéchte die
Ortsgemeinde Winnweiler die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine
Nutzung dieser schaffen. Die Flache weist eine sehr gute Verkehrsanbindung auf,
weshalb sich die Ansiedlung von groR3flachigen und regionalbedeutsamen
Unternehmen besonders anbietet.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde bereits mit einem parzellengleichen
Bebauungsplanverfahren mit dem Namen ,1. Anderung des Bebauungsplanes Am
Galgenberg, 1. Erweiterung Kaiserstra’e“ begonnen. Dieses Verfahren wird nicht
weitergefihrt, stattdessen das neue Verfahren ,Gl Hintertal“ eingeleitet.

Das Gebiet befindet sich im Nordosten des Teilortes Langmeil und grenzt im Westen
an weitere gewerblich/ industriell genutzte Flachen. Durch die Realisierung dieses
Gebietes erfolgt eine Abrundung des Siedlungskorpers. Die Flache wird zur Zeit
landwirtschaftlich genutzt und grenzt im Norden und Osten an weitere
landwirtschatftliche Flachen.

Im Sudosten tangiert die Autobahnbriicke der A 63 das Gebiet. Die stidlich verlaufende
Landesstral’e L 401 bzw. Kaiserstral3e erschliel3t das Gebiet. Zur Erschlielfung des
Gebietes ist eine Linksabbiegespur geplant. Die innere ErschlieBung bleibt dem
Vorhabentrager Uberlassen, um den spateren Unternehmen eine bestmdgliche
Flexibilitat bezuglich der Bebauung gewahrleisten zu kénnen.

Mit der Ausweisung des Industriegebietes ,Gl Hintertal“ soll insbesondere der Bedarf
an grof3flachigen gewerblich-industriell nutzbaren Flachen in der Region und vor allem
in der Verbandsgemeinde Winnweiler gedeckt und langfristig das Angebot an
Arbeitsplatzen erhdht werden. Gleichzeitig sollen das Orts- und Landschaftsbild unter
Berucksichtigung des Natur- und Artenschutzes erhalten und entwickelt werden.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit integrierten gestalterischen
Festsetzungen nach § 88 LBauO sowie umweltbezogenen bzw. griinordnerischen
Festsetzungen sollen planungsrechtliche Voraussetzungen fir die Erschlielung und
Bebauung, d. h. fur eine langfristige geordnete Entwicklung gewerblicher Flachen im
Gemeindegebiet geschaffen werden.

Folgende Planungsgrundsatze sind dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrunde
gelegt und sollen zur Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen:

1. Stadtebauliche Integration des Industriegebietes in die ortliche Situation und
das Landschaftsbild (Abrundung, Bauweise, Hohenentwicklung, Griinordnung,
Natur- und Artenschutz),

2. Zeitnahe Bereitstellung nachfragebedingter Gewerbe- und Industrieflachen,

Schaffung von Arbeitsplatzen,

4. Kurze An- und Ablieferungsverkehre durch direkte Uberregionale
Verkehrsanbindung.

w
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Beriicksichtigung der Umweltbelange

Fur das Bauleitplanverfahren des Bebauungsplanes ,Gl Hintertal“ der Ortsgemeinde
Winnweiler wurde ein Umweltbericht erstellt.

Die ErschlieBung des Industriegebietes ,Gl Hintertal® der Gemeinde Winnweiler wird
unvermeidlich zu Eingriffen in Natur und Landschaft fihren. Zur Bewertung der
moglichen  Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Schutzgiter des
Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) wurden folgende Untersuchungen und
Gutachten durchgeflnhrt:

e Fachbeitrag Naturschutz mit botanischen Erhebungen und
Artenschutzrechtlicher Prifung, insb. Kartierung der Feldlerche und Sicherung
des Wanderkorridors der Wildkatze

Die zu erwartenden Auswirkungen und die zum Ausgleich von Umweltauswirkungen
vorgesehenen MalRnahmen sind in den Kapiteln 4 und 6 des Umweltberichtes
ausfuhrlich beschrieben. Kurz zusammenfassend ist festzuhalten:

Die vorliegende Planung sieht die Ausweisung eines Industriegebietes im
Aul3enbereich norddstlich von Winnweiler im Bereich der Siedlung Langmeil
(Verbandsgemeinde Winnweiler, Landkreis Donnersberg) vor.

Das Plangebiet besitzt eine Flache von rd. 11,6 ha und befindet sich in einem
landwirtschaftlich gepréagten Landschaftsteilraum, welcher hauptsachlich von
Ackerflachen strukturiert wird. Westlich des Plangebietes befindet sich bereits ein
grol3flachiges Gewerbegebiet. Die ErschlieBung der vorhandenen gewerblichen
Flachen und des zukinftigen Industriegebietes erfolgt tber die stdlich verlaufende
L401.

Durch die Bebauung und ErschlieBung ist bei einer max. Grundflachenzahl von 0,8 mit
einer Neuversiegelung von ca. 7,5 ha zu rechnen.

Die Neuversiegelung bedingt eine Beeintrachtigung des Wasser- und
Bodenhaushaltes. Die Uberpragung des Plangebietes mit bautechnischen Elementen
wird zu einer Beeintrachtigung des lokalen Landschaftsbildes fihren.

Des Weiteren erfolgt durch die Beanspruchung von Ackerflachen ein Verlust von
Lebensraum fur Fauna und Flora — da Ackerflachen fur gewdhnlich nur bedingt eine
hohe Okologische Bedeutung besitzen, ist der Verlust jedoch nicht als gravierend
anzusehen. Es werden aber Lebensraume fur Insekten, Kleinsauger, Spinnentiere und
Vogel beansprucht.

Das Plangebiet besitzt das Potenzial, Lebensraum fir planungsrelevante Tierarten zu
sein. Die Planung tangiert einen Landschaftsteilbereich, welcher als
Wildkatzenkorridor angesehen wird. Durch eine Ubersichtskartierung der Avifauna
konnte festgestellt werden, dass die betroffenen Ackerflachen von der Feldlerche als
Fortpflanzungsstatte genutzt werden.

Es ist daher mit dem Eintritt der Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs 1. Nr. 1-3
BNatSchG zu rechnen. Von der Planung betroffen sind jedoch einzig die Tiergruppe
der Vogel (Feldlerche) und die Wildkatze.
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Unter Einhaltung der Malinahmen zur Etablierung von neuen Fortpflanzungsstatten
fur die Feldlerche sind jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen fur die Tiergruppe
der Vogel zu erwarten, sodass ein Eintritt der Verbotstatbestande hierbei vermieden
werden kann. Die Wildkatze wird im Grunde durch die Planung nicht beeintrachtigt, da
keine essenziellen Lebensraume betroffen sind, sondern nur Streifgebiete bzw.
Wanderwege. Die Nutzung des Offenlandbereiches 6stlich des Plangebietes durch die
Wildkatze (angenommener Wanderkorridor) kann jedoch durch die Stérungen durch
das Industriegebiet beeintrachtigt werden.

Damit dieser potenzieller Wildkatzenkorridor maglichst durch die Auswirkungen des
Industriegebietes ungestort bleibt, wird eine dichte Gehdlzanpflanzung am dstlichen
Rand des Industriegebietes in einem Grinstreifen festgesetzt. Dariiber hinaus erfolgt
ein Verbot einer direkten Lichtbestrahlung des Grinstreifens und es werden baulichen
Vorgaben vorgeschlagen, damit ein Puffer zwischen Grinstreifen und intensiven
Bereiche des Industriegebietes etabliert werden kann.

Zur Minimierung der Auswirkung der Planung auf die Tierwelt wird darber hinaus u.a.
das Gebot der Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung fir das gesamte
Plangebiet, die Etablierung von krautreichen Grinflachen und das Verbot von
Schottergarten festgesetzt. Eine naturnahe Gestaltung der nicht bebaubaren
Grundstucksflachen wird ebenfalls vorgeschlagen, um Nahrungsrdume sowie
Trittsteinbiotope fur Insekten und andere Tierarten zu etablieren.

Zur Minderung der Auswirkung der Planung auf das Landschaftsbild wird eine
Eingrinung des Industriegebietes mittels Anpflanzung von Geholzhecken festgesetzt.

Zur Kompensation der Versiegelung wird die Entwicklung eines arten- und
strukturreichen Lebensraumkomplexes mit der Etablierung von extensiv genutzter
Wiesenflache und die Anpflanzung eines Gehdblzstreifens vorgegeben, welcher als
Wildtierwanderkorridor fungieren kann und die Waldbestande des Donnersbergs im
Norden mit den Waldbestanden des Bocksrticks im Suden verbinden wird. Hierdurch
wird gesichert, dass ein Korridor fur die Wildkatze etabliert wird.

Des Weiteren wird eine Okokontofliche des Forstes und die festgesetzte
Dachbegrinung fur die weitere Kompensation des Schutzgut Bodens herangezogen.
Es wird auf die Ausfuhrungen des Umweltberichts mit integriertem Fachbeitrag
Naturschutz im Anhang 1 verwiesen.

Verfahrensablauf

Der Aufstellungsbeschluss gemal3 § 2 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des
Bebauungsplanes ,GI Hintertal® wurde am 12.12.2023 vom Rat der Ortsgemeinde
Winnweiler beschlossen und gemal § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB durch Veréffentlichung
im Amtsblatt, Ausgabe vom 16.02.2024, ortsiiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung wurde am 12.04.2024
ortsuiblich bekannt gemacht, der Planentwurf und die dazugehérigen Texte haben in
der Zeit vom 15.04.2024 bis einschlie@lich zum 17.05.2024 in der
Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 6ffentlich ausgelegen.
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Im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
gingen fur den Bebauungsplan keine Anregungen ein.

Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager Ooffentlicher
Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 12.04.2024 durchgefihrt.
Dabei wurde auch um AuRerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltpriifung gebeten.

Im Rahmen der frihzeitigen Behérdenbeteiligung gem. 8 4 Abs. 1 BauGB gingen fur
den Bebauungsplan 37 Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen ein.

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung gemal 8 3 Abs. 2 und 8§ 4 Abs. 2 BauGB
konnten der Bebauungsplan mit Begrindung und Umweltbericht sowie den
wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen von der
Offentlichkeit in der Zeit vom 03.03.2025 bis 04.04.2025 in der
Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler eingesehen werden.

Im Rahmen der Offentlichkeits- und Biirgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
gingen fur den Bebauungsplan keine Stellungnahmen ein.

Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4
Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 28.02.2025 durchgefiihrt. Dabei wurde auch
um AuRerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprifung gebeten.

Im Rahmen der Behdrdenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB gingen fir den
Bebauungsplan 36 Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen ein.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates Winnweiler vom 05.06.2025 wurden die
wahrend der Burgerbeteiligung gem. 8 3 Abs. 2 BauGB und der Behdrdenbeteiligung
gem. 8 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen und Bedenken gepruft und
abgewogen mit dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan am 05.06.2025 als Satzung
beschlossen werden konnte.

Ergebnis der Abwéagung

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB der
Offentlichkeit sowie Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gingen v.a.
Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Bedenken ein.

Zum Bebauungsplan wurden Hinweise, Anregungen und Bedenken insbesondere zum
Natur- und Artenschutz (Sicherung und Schutz des Wildtierkorridors sowie
Ausgleichsmalinahmen), zur Sicherung der Leistungsfahigkeit des Verkehrs in der
Verbandsgemeinde, zur Standortkonzeption des Industriegebietes und der zuléassiges
Betriebe, zu archaologischen Fundstellen und Altbergbau, zur
Oberflachenentwasserung, zur Schmutzwasserentsorgung, zur Einhaltung der
Schutzzone entlang der L401 sowie zu den Belangen des Boden- und
Wasserschutzes gegeben.

Die vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken wurden im Zuge der
Ausarbeitung des Offenlageexemplares entsprechend dem Abwagungsergebnis
bertcksichtigt und in die Planung aufgenommen.
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB der Offentlichkeit
sowie der Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gingen ebenfalls
Stellungnahmen mit Anregungen ein.

Zum Bebauungsplan wurden Hinweise und Anregungen zu den Belangen
verschiedener Versorgungstrager Gber die Mitteilung tUber das weitere Verfahren, der
Unteren Landesplanungsbehodrde zu Angaben uber das Entwicklungsgebot, der
Naturschutzbehorde zu Aspekten der naturschutzrechtlichen Ausgleich- und
Ersatzmalinahmen, vom LBM zu Aspekten der Vorplanung der Linksabbiegespur, der
SGD und dem Landesamt fur Geologie und Bergbau zu Angaben tber Altbergbau von
sowie Belange uber den Planungsanlass und Begrindung und dem Wildtierkorridor
von der Planungsgemeinschaft Westpfalz vorgebracht.

Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden im Zuge der Ausarbeitung des
Satzungsexemplares entsprechend dem Abwagungsergebnis beriicksichtigt und in die
Planung aufgenommen.

Auch die naturschutzrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Anforderungen wurden
im Zuge der Planung bericksichtigt. Die erforderlichen Ausgleichsmal3nahmen
wurden in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde in die Planung
aufgenommen.

Nach Beratung und Abwagung wurde der Bebauungsplan mit Satzung tber 6rtliche
Bauvorschriften vom Rat der Ortsgemeinde Winnweiler am 05.06.2025 als Satzung
beschlossen

Aufgestellt:
05.06.2025

Im Auftrag der Verbandsgemeinde Winnweiler und der Ortsgemeinde Winnweiler

Zoe Rostel
M. Sc. Stadt- und Regionalentwicklung
Hanna Leidecker

M. Sc. Stadt- und Regionalentwicklung

Zusammenfassende Erklarung zum B-Plan ,GI Hintertal, OG Winnweiler 5
Gem. § 10a Abs. 1 BauGB
Stand: 05.06.2025



	Hintertal, TF.pdf
	Hintertal, Begründung.pdf
	Hintertal, Zus Erklärung.pdf

